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EFRE Förderperiode 2014-2020 Integrierte Nachhaltige 
Stadtentwicklung, 2. Projektaufruf
Beschluss der Stadtvertretung zur Priorität von Einzelprojekten für 
die Antragstellung im Rahmen des 2. Projektaufrufs 2017 des 
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

17.08.2017 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
17.08.2017 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
29.08.2017 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
11.09.2017 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt folgende Priorität der Einzelmaßnahmen gemäß Liste 
(Anlage)   

Sachverhalt: 
Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung hat mit Schreiben vom 27.06.17 
einen erneuten Projektaufruf für sog. EFRE-Maßnahmen gestartet. Wir sind hiernach 
aufgefordert, bis zum 30.09.2017 eine Prioritätenliste entsprechend des einschlägigen 
Förderungskatalogs einzureichen. Anbei erhalten Sie dieses Schreiben zur Kenntnisnahme.  
Die Verwaltung hat jetzt intern mögliche Förderprojekte besprochen und insbesondere 
vereinbart, wie wir diese Projekte für die erforderliche Beschlussfassung vorbereiten.

  

Finanzielle Auswirkungen: 
Für die in der Anlage benannten Maßnahmen stehen die Haushaltsmittel zum Teil zur 
Verfügung bzw. müssen in der HH-Planung 2018 berücksichtigt werden. 

  
Anlage/n:
- Schreiben des Ministeriums f. Energie, Infrastruktur, Digitalisierung M-V vom 27.06.2017
- 20170817 Liste zur Abstimmung der Prioritäten  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Anlage zum Beschluss ______________ 
 
2. Projektaufruf des Wirtschaftsministeriums für EF RE-Maßnahmen 2014 bis 2020;   
 

PRIORITÄTENLISTE 
 
Die Stadtvertretung beschließt die Antragstellung im Rahmen des 2. EFRE-Projektaufrufs  
des Wirtschaftsministeriums MV für folgende Einzelprojekte ..:  
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 27.06.2017 ist die Stadt Grevesmühlen vom Wirtschaftsministerium 
aufgefordert worden, konkrete Projektanträge für den 2. EFRE-Projektaufruf im Rahmen der 
EFRE-Förderung 2014 – 2020 – Integrierte Nachhaltige Stadtentwicklung zu stellen. Die 
Projektauswahl und deren Reihenfolge haben nach den Hinweisen des 
Wirtschaftsministeriums in „geeigneter“ Form transparent und öffentlich zu erfolgen. Daher 
erfolgen die Auswahl der Projekte und die Festlegung deren Reihenfolge durch die 
Stadtvertretung nach eingehender Beratung in Fach- und Hauptausschüssen nach jeweils 
öffentlicher Beratung.  
 
Bei dem vorangegangenen 1. Projektaufruf 2015 wurden von 6 Vorschlägen bisher 2 
Maßnahmen bewilligt (Mehrgenerationenspielplatz und Abriss der Hallen an der Klützer 
Straße). Bei der Auswahl der Einzelprojekte für den 2. Projektaufruf sind folgende Ziele zu 
verfolgen: 

a) Verbesserung der dauerhaften Nutzung des Kulturerbes 
b) Verbesserung der städtischen Umweltqualität 
c) Verbesserung der Möglichkeiten zur Integration in Bildung, Arbeit und Gesellschaft 

Bei der Auswahl der Einzelprojekte soll mindestens eins der Kategorie c) und mindestens 
eins der Kategorie a) oder b) zugeordnet werden. 
Es ist nicht zu erwarten, dass mehr als 2 Maßnahmen gefördert werden. 
 
Weiterhin ergeben sich aus den Maßgaben des Projektaufrufs zudem einige zu beachtende 
Vorgaben: 
Die Maßnahme muss hinreichend planerisch vorbereitet sein und beschrieben werden 
können. Insbesondere ist ein Vorentwurf und/oder eine Kostenschätzung gem. DIN 276 
erforderlich.  
Die Maßnahme muss bis 2023 umgesetzt werden können.  
Die Maßnahme muss ein Bauvolumen von 100 T€ übersteigen.  
Die Förderung ist mit 75 % der förderfähigen Kosten benannt worden.  
Der Eigenanteil kann bei Projekten zur Sanierung oder Errichtung von 
Kindertageseinrichtungen durch Dritte erbracht werden. 
Die Anträge sind bis zum 30.09.2017 zu stellen. 
 
In Folge dessen hat die Verwaltung die o.g. Einzelprojekte vorgeschlagen. Sie lassen sich 
wie folgt in den o.g. wesentlichen Eckpunkten beschreiben :  
 
Prio- 
Nr. 

Bezeichnung der 
Maßnahme 

Kurzbeschreibung Geplante 
Kosten in € 

Pflichtaufgabe 
Ja/Nein 

Kat. 

 Sanierungsgebiet, 
Straßenbau  Altstadt, 4. 
BA 

Kirchstraße, Mönchhof, 
Ziegenhorn, Schulstraße, 
Neustadt, Kleine Alleestraße, 
Kostenberechnung durch das 
IB Storm-Bürau erstellt 

1.753.000 Nein A 

 Parkplatz Blockbereich 
Große Seestraße 

Es liegt noch kein Entwurf vor, 
des Weiteren ist Bauleit-
planung erforderlich, Kosten-
schätzung durch Verwaltung 

350.000 nein A 
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 Diakonie 
Kindergarten / 
Mosaikschule 

Das ist ein Projekt der 
Diakonie, diese hat einen 
Architekten mit der Planung 
beauftragt, momentan liegt 
noch keine Kostenschätzung 
vor, es gibt laut Aussage der 
Diakonie mehrere Varianten, 
die zu erwartenden Kosten 
liegen zw. 2-3 Mio. € 

3.000.000 nein B 

 Abriss JFZ und 
Hortneubau neben der 
Grundschule  „Fritz 
Reuter“ 
 

Erweiterung des 
Schulstandortes „Fritz Reuter“ 
mit einem 
Mehrzweckgebäude für 88 
Plätze Hort/Essen/Inklusion 
am Standort des ehemaligen 
JUZ        

2.940.000 Ja B 

 Grundschule Am 
Ploggensee Haus 1 

Fassade/Fenster, Heizung, 
Dach, 

600.000 
 

Ja B 

 Neugestaltung der 
Gedenkstätte Cap 
Arcona  

Es liegt eine 
Kostenberechnung aus 2016 
vor, ein Zuschlag von 10% 
wurde berücksichtigt  

434.000 Nein C 

 B-Plan „West I“, 
Abbrucharbeiten 
ehemaliges 
ACZ/Getreide AG 

Die Flächen des „ACZ‘s“ und 
der Getreide AG liegen im 
Eigentum der Stadt 
Grevesmühlen, 
Kostenschätzung der 
Verwaltung 
* 

900.000 Nein D 

 B-Plan 39 
Abbrucharbeiten 
ehemaliges Sägewerk 

Für dieses B-Plan-Gebiet wird 
ein Umlegungsverfahren 
durchgeführt, einige Flächen 
liegen im Eigentum der Stadt 
Grevesmühlen, 
Kostenschätzung der 
Verwaltung, 
* 

800.000 
 

Nein D 

 Verbindung 
Vielbecker See - 
Ploggensee 

Verweis zum ISEK 14/15, 
Rang 6, Seite 129 eine 
Vermessung wurde bereits 
durchgeführt, 
Kostenschätzung der 
Verwaltung 

300.000 Nein D 

 Schulcampus Konzept Schulentwicklung 
2030, Seite 90, Variante 2)      

19.450.000,00 € 
abzgl. 3.000.000,00 € 
abzgl.    600.000,00 €  

15.850.000 
 

Ja E 

 Neugestaltung der 
Wismarschen Straße 
(Barrierefreiheit) 

Die AG Wismarsche Straße 
hat bereits mehrere Varianten 
diskutiert, IB Möller und 
Rahmenplaner Arch. W. 
Bürger haben techn. 
Varianten entworfen, die 
Verwaltung favorisiert den 
Ausbau der Nordseite 

175.000 Nein E 

 
* vorbehaltlich der Antwort des LFI auf Anfrage vom 18.07.2017, ob auch weiterhin der Abbruch nicht 
mehr nutzbarer  Gebäude von der Förderung ausgeschlossen ist, wenn hiernach eine 
Wohngebietsentwicklung beabsichtigt wird? Aus der RL zur Förderung der Integrierten nachhaltigen 
Stadtentwicklung ist solch eine Bedingung nicht zu entnehmen. 
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TOP 4 
Gemeinsame Bau- und Finanzausschusssitzung vom 17.08.2017 
 
Es wird festgehalten, dass sämtliche Projekte bzgl. Schule und Hort über nahezu 
keinen ausreichenden Planungsstand verfügen, um diese fristgerecht mit allen 
Unterlagen bis zum 30.09.2017 einzureichen. Desweiteren wird noch einmal auf die 
Bedingungen und die einzelnen Kategorien verwiesen. Aus diesen Vorüberlegungen 
kristallisieren sich nunmehr folgende Maßnahmen heraus, für die eine Priorisierung 
festzulegen ist.  
 
Der Bau- und Finanzausschuss empfiehlt daher die nachfolgend aufgelisteten 
Maßnahmen mit der jeweils aufgeführten Priorisierung.  
 
Prio-
Nr. 

Bezeichnung der  
Maßnahme 

Kurzbeschreibung Geplante  
Kosten in 
€ 

Pflichtaufgabe  
Ja/Nein 

Kat. 

1 

Sanierungsgebiet, 
Straßenbau 
Altstadt, 4. BA 

Kirchstraße, Mönchhof, 
Ziegenhorn, Schulstraße, 
Neustadt 
Kleine Alleestraße, 
Kostenberechnung durch das IB 
Strom-Bürau erstellt 

1.753.000 Nein A 

2 
Grundschule Am 
Ploggensee Haus 
1 

Fassade/Fenster, Heizung, 
Dach 

600.000 Ja B 

3 

Neugestaltung 
der Gedenkstätte 
Cap Arcona 

Es liegt eine Kostenberechnung 
aus 2016 vor, 
ein Zuschlag von 10% wurde 
berücksichtigt 

434.000 Nein C 

4 

Verbindung 
Vielbecker See- 
Ploggensee 

Verweis zum ISEK 14/15, Rang 
6, Seite 129 eine Vermessung 
wurde bereits durchgeführt, 
Kostenschätzung der  
Verwaltung 

300.000 Nein D 

5 

Neugestaltung 
der Wismarschen 
Straße 
(Barrierefreiheit) 

Die AG Wismarsche Straße hat 
bereits mehrere Varianten 
diskutiert, IB Möller und 
Rahmenplaner Arch. W. Bürger 
haben techn. Varianten 
entworfen, die Verwaltung 
favorisiert den Ausbau der 
Nordseite 

175.000 Nein E 

 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Ja: 12  
Nein: 0  
Enthalten: 0  
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